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1n Rıchtung auf eine Sökumenische un: das heißt doch auch: katholiısche Ekklesiologie
als Lehre und tatsächliche Gestaltung. Ahnliches dürfte auch für die „Christologische
Struktur der Kirche“ gelten mit den Fragen nach Ursprung un: Gegenwart, nach
Interpretation un Schrift Ebenso braucht INa  - die kirchliche Verfassung und die
Frage des AÄAmtes NUur erwa NCI, ber auch den geforderten Dıenst der Welt,

Möglichkeiten für katholische Ekklesiologie erkennen.
Natürlich WIrFr: INa  -} be] der VO':  3 gebotenen Zusammenschau der für seıne

Fragestellung jeweıls relevanten Aussagen 1mM Einzeltall durchaus eine gew1sse
eserve beibehalten können, da sıch der Einstellung auf den „hermeneutischen
Topos“ vel-22) die Zusammenstellung doch 1Ur Rückgriff auf sehr
verschiedenartige AÄußerungen erarbeıten aßt Der Gesamteindruck dürfte dennoch
zutreffend sSe1n. Im übrigen WIFr: ıhm seıne vorsichtig zurückhaltende Argumenta-
t10NSWEISE, die tast immer sehr sorgfältige Begründung un Formulierung jenes
Vertrauen erwerben, das tür Thema un! Methode der Arbeıt VO): Leser einzubringen

erbringen:
sowohl ZzUuU besseren Verständnis VO:  w} Bultmann und seinen Schü
1St. SO scheint diese Arbeıt eigentlich einen doppelten BeıitraY8 1n dem Ss1e
unstreitig verdeutlicht, WwW1e gerade die Frage nach dem Glauben nıcht 1Ur AA Kırche
führt, sondern immer schon SCWO der unsecwWwO It auch ıne Frage nach der
Kirche 1St, als auch einer Vertiefung atholischer Ekklesiologie 1n dem Sınn, daß
sıch VO  3 der Kirche nıcht reden läßt, ecs se1 denn Inan rede VO Glauben. Wıe e5
ausdrückt: „Kirche lebt Sanz AUS Christus und kann ıh doch nıe vorbehaltlos
verirefifen. Kırche geht ganz 1n die Welt hineıin un: darf doch nıe€e Welt werden. Dem
Herrn gylaubend un den Menschen dienend, autf Vollendung ausgestreckt und MIt
der Welt eidend, zwischen 'Lod un! Auferstehung: das 1St Kirche In ihr geht
die endgültige Zukunft der Welt, deshalb haben WIr MHNSCIeE Gegenwart mMi1t ıhr
bewältigen In diese Richtung, 11 uns scheinen, kann 11194}  — weıter-
gyehen. Neufeld, b

Orıgins 0} Papal Infallibility Q 1: Study the
Concepts ot Infallibility, Sovereignty Tradıtion 1n the Middle Ages

Studies 1n the Hıstory otf Christian ought, V1 Hrsg. Obermann.) 8O
298 >; Leiden 1972, Brill e GIld.

eıit Jahren arbeitet autf dem Gebiet der mittelalterlichen Ekklesiologie ber
Fragen und Pro CM! des scholastischen Verständnisses der Verfassung un:
Ollmacht der Kirche Die vorliegende Studie über die Ursprünge der Lehre VO:  3 der
päpstlichen Unfehlbarkeit ründet 1n diesen langjährigen Vorarbeiten und
verwendet RE bereits STöffentlichte Teiluntersuchungen. Die Aktualıität dieser
theologie- un: dogmengeschichtlichen Untersuchung liegt angesıchts der innerkatho-
lischen und ökumenischen Auseinandersetzungen ber das unfehlbare Lehramt des
Römischen Bischofs auf der Hand Die Rückerinnerung die Dıiıskussion ber das
Dogma VO:  3 1871 (vor allem 1n den polemischen Schriften VO'  3 Manning und

Döllinger), mit der die Untersuchung beginnt, unterstreicht ebenso die kritische
Be eULUNg ogmengeschichtlichen Befundes WIe auch VOT allem die
Schlußüberlegungen, 1in denen siıch tür ıne Revisıon des S5atzes VO: untehlbaren
Lehrentscheid des Papstes ausspricht. Dıiıeser Appell lgann e al_)er sinnvollerweise doch
NUur bedeuten, den Satz VO:  3 1871 wieder und WwW1e 1n seinem Sanzengeschichtlichen Ontext lesen, prüfen un auszulegen.

In inhaltsreichen Kapıteln erschließt den ursprünglichen Ontext des Satzes
VO untehlbaren päpstlichen Lehrentscheid in der mittelalterlichen Kirche und
Theologie bei den Kanonisten (14—-57), bei Bonaventura (58—92) un!: dessen Schüler
Petrus Johannis Olivi (93—130), bei anderen Theologen AauS$S den Mendikantenorden
un 4us$s dem Weltklerus S  9 terner Aaus den Auseinandersetzungen W1S
Papst Johannes DL un: dem Franziskanerorden hinsichrtlich der Auslegung der
vollkommenen Armut 1—20. un: schließlich AUuUsSs dem (vom erft. benannten)
‚anti-papalen‘ Verständnis der päpstlichen Intallibilität des Wılhelm von Ockham
205—237) un: ‚pro-papalen‘ Verständnis des Karmelitertheologen Gu1ido erren1
- Diıese Kapitel behandeln gew1ß nıcht alle einschlägigen Themen der
hochmittelalterlichen, scholastischen Überlieferung, denn das mittelalterliche Ver-
ständnıis der päpstlichen Lehrautorität W Ar überdies Sanz wesentlich uch durch die
innerkirchliche Erneuerung bestimmt, wıe s1ie VO':  3 den beiden Mendikantenorden
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ausging b7zw durch die scholastische Theologie bedingt WAar. Dıiıe ständige
Antforderung, ıcht Provokation des päpstlıchen Lehramtes durch die
Universitätstheologie hat Wesen und Weiıse des yvemein-kirchlichen Lehramtes
wesentlich beeinflußt. Wıiıe die doktrinären Entscheidungen der Pariser Bischöfe VO:  e
1270 un LO TT un: die Londoner Beschlüsse VO'  3 1286 zeıgen, erwiıes sıch das
teilkirchliche, bischöfliche un: synodale Lehramt als St unzulänglich Diese
samtlichen Lehrurteile zeıgen übrigens, da{fß der Unterschied von (philos-theol.)
Irrtum und Häresıie ebensowenig klar und eindeutig WAar WwWI1e der zwıschen Glaubens-
re un: Dogma (1im heutigen Verständnıis!).

Das CC un notwendige Seelsorgestatut der beiden Mendikantenorden (mıiıt den
Schwer unkten: Predigt, Buße, persönliche Spiritualität) torderte un förderte
ebenfa S das Verständnis und den Einsatz der gemeıinkirchlichen, päpstlichen
Ollmacht. Diese und andere Themen mussen gew1ß noch in den geschichtlıchen
Ontext des Satzes VO intalliıblen Lehramt des Papstes 1n seinen Anfängen
eingebracht werden;: hat ber 1n der Tat andere wesentliıche Bestandteile dieses
theologiegeschichtlichen Hori:zontes aufgewiesen. Dıie Kanonaisten, Dekretisten un
Dekretalisten ehrten die Untehlbarkeit des Papstes (noch) nıcht, vielmehr
begründeten sie die „petrinische“ Entscheidungsvollmacht des Römischen Bischofs
und das daraus resultierende Dekretalrecht 1mM Sanzen und 1mM Zusammenhang
des gyöttlich-geoffenbarten un!: des überlieferten, kanonischen Rechts Dıiıe yrund-
legende heilshafte Irrtumslosigkeit der Kirche wiıird auch durch den Irrtum des
einzelnen Pontifex nıcht aufgehoben. Der Fall des häretischen Pontitex (Ana-
Stasıus IL un Honorius 5 wurde VO:  3 den Dekretisten 1M Anschluß Magıster
Gratianus immer wieder dıskutiert.

Umgekehrt wußlßten ber die Kanonisten sehr wohl unterscheiden 7wischen der
„apostolica sedes“ und dem jeweiligen Inhaber derselben (z. Hugucc10, Summa 1ın
Decr. Z Clm tol 16vb—17ra). Sıe behaupteten unmißverständlich
den Priımat der „Romana ecclesia“ (ders., CZ tfol 14vb: D. 19 G,
tol 17va) Nımmt INnNan noch hinzu, daß die scholastischen Kanonisten den Papst als
„SUCCESSOL Petr1i“ betrachteten (ders., eb O tol 20vb-21ra ; 1 '$
tol 189vb) un: dessen Dignität, Vollmachrt un: Aufgabe Sanz eindeutig VO  —>; Petrus
her veritizierten (ders., eb  O 2, fol 16vb—17ra quantam dignitatem

pOTtLeESTLALEM habuit DPetrus ratıone papatus, Lantam habet quilibet e1Ius
SUCCESSOT E E fol 43ra sed Petrus suscepit Domino apostolicamdignitatem CU): innocentı1a illam transmisıt ad SUOS SU! 43 rb

accepit alorem scıentiam ....“), wırd deutlich, daß diese „Concordantia
canonum“ die theologische Frage nach dem Petrusamt des Papstes nıcht ZUuUr uhe
kommen 1eß Übrigens müfte diese Perspektive ebenso sachkundig dargelegt werden
w1e jene andere, 1n der die Grenzen, Bindungen und Bedingungen der päpstlichen
Entscheidungsgewalt aufgezeigt werden. Die spezifisch theologische Untersuchungder päpstlichen Vollgewalt und des obersten Lehramtes erorterten vor
Bonaventura un seın Schüler Petrus Olivi, und War 1mM deutlichen Rückgriff auf
die „concordantıia canonum“”, welche die Kanonisten 1n den großen Dekretsummen
bereitgestellt hatten.

Der Theoretiker der päpstlichen Universalgewalt ım Jh 1St Bonaventura, der
1elfach 1n sehr emphatischen Wendun die tellung und Vollmacht des Römischen
Pontifex teiert. In sachlicher Hınsicht leiben ber Bonaventuras Aussa ber den
Primat des Papstes 1m ekklesiolo iıschen Zusammenhang. Das Lehrurtei des Papstes
1St darum 1Ur insotern unantecht dT, irrtumstreı un indend, als darın der Glaube
der ganzch Kırche ZUr Entscheidung kommt. Die Irrtumstfreiheit des Papstes 1St dieUnfehlbarkeit der Kirche, welcher der Papst vorsteht. In welchem prazısen 1nn 1ST
ber für Bonaventura der Papst nıcht NUur der zuständige, authentische un!
Lehrer, sondern auch der unfehlbare Magıster? Das 1St die entscheidende Frage der
Auslegung vgl 88)! An keiner Textstelle, zeıgt F transzendierte Bonaventura

traditionelle Verständnis der Souveränıtät des Papstes hın aut die Erkenntnis
und Überzeugung VO:  3 der Unfehlbarkeit des Papstes.

Diesen Schritt vollzog der Franziskanertheologe Petrus Olivi iın seiner bekannten,
VO  3 M. Maccarrone 1949 (ın der RivStorChiesItal) veröffentlichten Quästion:
„Müssen alle Katholiken dem Römischen Pontifex 1n Glaube und Sıtte gleichsam als
irrtumstreier ‚regula‘ folgen“? Editor und Interpret sprechend verkürzend von einer
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Quästion ber die Unfehlbarkeit des Papstes. xlaubt, einen sachlichen un Ze1it-
iıchen Zusammenhang dieser Quästion mi1t der VO Franziskaner-Papst Nıko-

laus 111 1m August 1279 promulgierten Regelerklärung „Exut quı semıinat“
entdecken und erklärt als das eigentliche 1e] der Quästion Olivis un: der darın
eroörterten Untehlbarkeitstheorie die Absicht, die gegebene Auslegung der voll-

OmMMmMENeEN Armut durch den Hınvweıs auf das irrtumsireie, ırreversible Lehrurteil
des Papstes tür alle Zukunft festzuschreiben un: VOT jeder anderen weıteren Aus-
legung schützen. Die spatere Auseinandersetzung 7zwischen Papst Johannes X CT
un: dem Franzıskanerorden ber das Armutsverständnis scheint dieser Auslegungrecht geben, Ja, scheint diese Auslegung ınspırıert haben

Abgesehen davon, daß siıch die Quästion zeitlich nıcht Nn festlegenaßt Maccarrone Setzife sS1e jedenfalls VOT 1279 an 1St der erklärte 1nnn
dieser unvollendet gebliebenen Frage eutlich Aaus Quodlibet 18 des Olivi
erkennen. In dieser Quästio, die 1n die mitt-achtziger re des 3elb EeSsSEetTzZt
wiırd, ezieht sich Olivi ausdrücklich autf die ErstgenNannte Frage. In den 5eiıden
Quästionen SrENZLTE der Franziskanertheologe die Universalgewalt des Papstes csehr
kritisch e1n, hob deren geistlichen Charakter hervor un achtete gerade autf das
Unterscheidende der kırchlichen Ollmacht. Er bestimmte negatıv, W 4as nıcht

un  Gegenstand der päpstlichen Lehrautorität seın kann nämlıch das 1n der Schritft
untrüglichen Glaubensüberzeugung der Kirche definitiv Gegebene

ermöglıchte ErSt die posıtıve und schwierige Frage nach der öglıchkeit der
päpstlichen Lehrverkündigung. Der Papst kann grundsätzlich NUur die offenen
Fragen der Glaubens- und Sittenlehre entscheiden. So gesehen 1St Oliıvis Theorie VOo  ]
der „Unfehlbarkeit des Papstes“ ın der Tat une kritische Begrenzung der
päpstlichen Vollmacht, ber doch nıcht L1UTLT: eine Begrenzung der Entscheidungsfrei-heit eınes künftigen Papstes durch eine vorgängıge Stellungnahme eines anderen
Pontitex (n lımiıt the o of tuture popes  R  , 130); WI1Ie zusammenftfassen.
feststellt. Dıie unmiıf$verständliche Konzentratıion der kirchlichen un päpstlichen
Autorität auf den geistlichen Bereich 1St bemerkenswerter, als die Theologen

auch jene Aaus dem Franziskanerorden (ich erinnere Franz VO  } Meyronnes)
noch weIit 1Ns 14. Jh hineıin die universale, monarchische Gewalrt des Papstesbegründen suchten. Nur 1n dem Madßife, 1n dem der geistlıche Charakter der
kirchlichen und päpstlichen Vollmacht erkannt wurde, konnte auch deren
Untehlbarkeit erkannt werden. Denn der Dıiıenst Heiıl 1St untehlbar der 1St
auch nl  t heilshaft. Olıvis Ekklesiologie 1St eın Markstein 1n der Geschichte der
Theologie! Viele überspitzte Formulierungen (vor allem 1n der Apokalypsen-
Erklärung) muß Inan VO  - diesem Engagement her verstehen. Geıistesgeschichtlich
steht übrıgens dem Retormer AUuS$s dem Dominı:ıkanerorden Girolamo Savonarola,
der 200 Jahre spater gestorben 1St, sehr nahe fürchte, da{fß mit seiner Olivi-
Interpretation die theologiegeschichtliche Entwicklung un Ausformung der
Erkenntnis der päpstlichen Unfehlbarkeit 1n eine Enge geführt hat

Dıie letzte Theologengeneration des und die ers des Jh (u. Heinrich VO  3
Gent, Johannes Duns ScOtus O  : Herveus Natalıis OP, Petrus de Palude O 9
Johannes von Parıs OP, Johannes de Polliaco) lieben weıthin der traditionellen
Lehre der Irrtumslosigkeit der Sanzcecnh Kırche, iıhrer auf Schrift, Schriftgelehrsamkeit
un lebendiger Väterüberlieferung begründeten untehlbaren Lehrverkündigung und
der überkommenen Theorie Vo  $ der Universalgewalt des Papstes ver tlichtet.
Letztere wurde 1n der Auseinandersetzung das Pastoralstatut der Men ikanten-
orden ‚Wr kritisch befragt, ber kaum praktisch begrenzt: Diese kritische Frage
wurde erst VO  3 praktischer Bedeutung, als sich das Verhältnis Papst-Universalkirche
selber kritisch zuspitzte, und War durch die VO)]  e} verschiedenen Seıten un Aaus
verschiedenen Gründen laut werdenden Appellationen eın Konzıil (gegen den

Konzils); es War das Jahrhundert des unıversalen Machtanspruchs des RömischenPapst). Das Jh WAar das Jahrhundert der Allg Konzilien des E
Pontiftex. Dıe Spannung Papst-Konzil entlud sıch ber Eerst 1n der Folgezeit; 1n
seiınem Traktat „De pOTteSstate regıa papalı“ 1St Johannes VO  3 Parıs
gewissermaßen eın Konziliarist, 1n seiner weniıge Jahre spater 1304 disputierten
Quästion „De contessionıibus audiendis“ müfßte eigentlich als Papalist bezeichnet
werden. Dieser Magıster hat sehr richtig HCC pPapa CU) concılio ma10r est
pPapa solo C575 Anm 1 Der ert. hat Johannes VOo  3 Parıs einselt1g für die
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These des Konziliarısmus angeführt B und nıcht berücksichtigt, daß
Johannes Quidort eın überaus „wendiıger Theologe“ WAar. Die legitimen Anlıie
un Zielsetzungen des Konziliarismus wurden 1n den Auseinandersetzungenden unıversalen Machtanspruch des Papstes, wıe theoretisch un!: praktisch eltend
gemacht wurde, verdeckt und verfäscht, weıl die Kritik einem bestimmten, 1n der
Tat mißlichen Verständnis des Petrusamtes 1n der Kirche vielfach als Ablehnung
desselben ausgelegt wurde. Bekanntlich brachte Hermann VO:  3 Schildesche (T
den Traktat des Johannes von Paris in die Schußlinie des „Defensor pacıs“ des
Marsılius von Padua In den Auseinandersetzungen das überkommene
Verständnis der päpstlichen Vollgewalt kompliziıeren csehr viele Faktoren deren
vorurteilsfreie Darstellung.

Wıe undurchsichtig un! ungeklärt die kirchliche und theologische Sıtuation ın der
Hälfte des Jh WAar, ze1gt der OnftTLikt des Papstes Johannes MK miıt dem

Franzıskanerorden über das rechte Verständnis des „USUuS pauper”. Im Anschlufßß
Petrus Olıvı jelten die Spirıtualen die vollkommene Armut, un Iso auch den
Verzicht auf den Gebrauch des Lebensnotwendigen, flr eine Sache des Glaubens, die
durch das Evangelium, die Regel des hl. Franz un deren Auslegung durch Papst
Nıkolaus 11L eın für allemal definitiv entschieden sel, verweıgerten, allen
Bemühungen der Päapste un des Konzıils VvVon Vıenne (1312) Z.U) Trotz, die rdens-
Gemeinschaft mit den Konventualen, bestritten Papst Johannes das echt un! die

Eıngriffes 1n den Streit der Häresıe. Miıt
Ollmacht der Entscheidung und bezichtigten ıh; auf Grund se1nes legitimen

Argument der iırreversiblen
Glaubensentscheidung wurde schliefßlich 5 W1e die Sachsenhausener AppellationLudwigs des Bayern von 1324 ze1gt, Politik den Papst gemacht. Die
Ausführungen 1n diesem Kapitel, das INa  3 MmMIi1t Spannung liest, zeıgen, da{fß der
Begriff der Glaubenswahrheit, des Glaubenssatzes und der kırchlichen, päpstlichenLehrautorität außerordentlich unscharf War und noch ıcht die spatere präzıseBedeutung hatte.

Diese Sıtuation äanderte sıch auch ıcht 1mM Konflikt zayıschen Wılhelm %O  S
Ockham un Papst Johannes AA ın dem der Theologe dem unıversalen
Machtanspruch des Papstes mIit dem Hınweis auf den Glauben der unıversalen
Kiırche begegnete. Indem Wıilhelm von Ockham den untehlbaren Glauben der Kirche
VO:! Glaubenszeugnis un! „entscheid des Papstes ablöste, die glaubende Kirche
als die durch alle Zeıten und Räume siıch hıin erstreckende Gemeinde der Glaubenden
identifizierte, konnte weder Papst, noch Bischöfe, noch Konzil, noch irgendeineandere ertahrbare Institution als gültige Instanz der Glaubensentscheidunganerkennen; die ” ratıo“ der argumentierenden Theologie bzw. des einzelnen
gläubigen Christen verbleibt dann noch als einz1ıge kritische Instanz 1n Fragen un
Sachen des christlichen Glaubens un der Moral machte mit Nachdruck auf diese
Konsequenzen der „nominalıstischen Ekklesiologie“ Ockhams aufmerksam; deren
Infallibilitätstheorie 1St. ıcht I1LUT antı-papal, sondern zutietst auch anti-ekklesial.
Im Gegensatz ZU) Franzıskanertheologen kam der Karmeliter Guido errenı
(T Ordensoberer und Bischof, einem posıtıven, VO erf. als „pro-papal“bestiımmten Verständnıis der päpstlichen Unfehlbarkeit. Deutlicher als seın

ersönlichemGegenspieler sah und erkannte Gu1ido den Unterschied 7zwıschen
Irrtum, der auch dem Römischen Bischof anhaftet, un der Irrtums osigkeit der
Glaubensentscheidung, die dem Pa als Oberhaupt der Kirche und Petrus-
Nachfolger eigen 1St. Dıiese Inta lıbilıtät gründet nıcht 1n einer posıtıvenInspiration, sondern 1n der (negatıven) bewahrenden Providenz Gottes. Weil die
Irrtumslosigkeit Amtscharisma ISt, muß Sie 1M Zusammenhang mit der Gnade un
Aufgabe des Inhabers der „sedes apostolica“, der Petrus-Nachfolge, gesehen werden.
Die Untehlbarkeit des Pontitex Omanus 1St die Unfehlbarkeit der „sedes
apostolica“ un darüber hinaus zugleich auch die Untfehlbarkeit der „ecclesia
catholica“. Diese Stichworte kennzeichnen die Vollzugs-Gestalt der kirchlichen und

stlichen Infallibilität, die 1n den Darstellungen Hs deshalb nıcht immerpPIP  gebührend ZU: Tragen kam, weıl das Problem ganz wesentlich 1n seiner
doktrinären Gestalt (ım Zusammenhang MIit Schrift, Offenbarung und Erkenntnis)sah Nıcht als ob INnan diese ahl der Perspektive tadeln dürfte hat darin
wesentliche Erkenntnisse Nn, welche die SESAMTE Forschung bereichern un
efruchten werden! vielmehr regt diese Sicht der Unfehlbarkeitsfrage A} den
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Sanzen Horızont 1ın den Blick bekommen. Petrus Olivi Z1Ng die Frage der
päpstlichen Intallıbilität Al da{fß zunächst nach der Irrtumslosigkeit der Kıiırche
un! der „sedes apostolica“ fragte. Dıiese Ordnung des Gedankenganges und der
damıt gegebene sachliche Zusammenhang der einzelnen emen) kann ebenso 1n den
Ausführungen des Gu1do Terren1i,; des Hermann VO: Schildesche A festgestellt
werden. Aus dieser Perspektive erhellt, Was sachkundig Aaus seiner Sıcht
dargestellt hat der Lehrentscheid des Römischen Bischots 1St keine akademische
Lehr- und Fleißaufgabe! Im Entscheid des Papstes kommt der Glaube der Kirche
ZUr Entscheidung. Der Satz VO  3 der Unfehlbarkeit des Papstes 1St VO'  —3 seinen
Anfängen bıs seiner Deftinıition auf dem Vaticanum eın kritischer Aatz der
Verantwortung, Selbstbindung und Verpflichtung der päpstlichen Lehrverkündi-
Sungs. Dıes ISt das eigentliche un bleibende Ergebnıis der Untersuchung, welches die
systematısche Theologie gewissenhaft bedenken hat. Der Satz von 18571 hat seine
Geschichte, un: .1 UIl ausgelegt werden, da{fß 1n dieser Geschichte und
umgekehrt diese Geschichte 1n ıhm bestehen kann. Er mu{ in der 'Tat ausgelegt
werden, und War weder willkürlich der opportunistisch, sondern historisch gEIFEU
un!: gewissenhaft. Eıne andere Vorstellung ber die Funktion un!: Aufga der
systematischen Theologie verkennt ıcht 1Ur diese, sondern auch die unabdingbare
Bedeutung der historischen Theologie für die Dogmatı

Es sejen einıge Corrigenda angemerkt: Anm. Traditionsbegriff; 13 Anm
Frühscholastik; 273 nm. 2 eorum) Clm enormıum ; nm. 4

irrecuperabiliter) Clim tol 18v irreparabiliter; 59 Anm HDL
326 (denn das Archiv wiırd nach den tatsächlichen Bänden numeriert), auch

63 Anm 18 25—26 (u 121 Anm 3/4 N propos1to; 131 Anm.
of the (doppelt'!); 149 1321 1318 vgl Denz. 921—24); 150 1314

13192 (denn Petrus de Palude bemerkt selbst 1mM Quodlibet, Cod lat. 744, Bibl.
MUNIC. Toulouse fol 94vb, da{fß SeIt dem Erscheinen von „Inter cunctas“ (1304)
versgansch sejen); 200 Anm modum; 706 Johannem. Hö

S I Corpus Christz Quod Est Ecclesia. Pars De
Vırgine Deıpara Marıa Corde Mystıcı Corporıis. 80 (XVI 496 9.) Rom LIZZ.
Universitas Gregorijana.
Es 1St dem hochbetagten ert als Verdienst anzurechnen, daß seinem

dreibändi Werk „Corpus Christı quod est Ecclesia“ noch eıinen 1N-
zugefügt AB Allerdings muß das NEUE Thema „Marıa als Herz des Mystischen
Leibes“ weıter gefalst werden, als dıe Titelangabe besagt; denn die
Bezeichnung „Herz 1St relatıv NECU und selten, da s1e sıch ıcht Vor dem Ersten
Vatikanischen Konzil antreffen aßt Besser entspräche dem Inhalt die
Überschrift: Marıa 1mM Heilswerk Christi, der: Marıa 1n der Kirche Christi
Jedenfalls 1St berücksichtigen, da{fß die Darstellung weıt ausholt un manches
einbezieht, W as 1Ur Sanz entfernt dem Thema Jent.

Der ogroße Abschnitt hat „Marıa als Glied des mystischen Leibes 1n Sanz
einzigartiger Weıse“ ZU) Gegenstand (5-335) Davon 1St eigentlich NULr das Kap
direkt auf das Ziel der Beweisführung ausgerichtet: „Marıa als Mittlerin un:
Helterin socı1a) 1mM Erlösungswerk“ A Dıie Unterscheidung zwıschen
objektiver un subjektiver Erlösung WIr: 1er StIrenNg durchgeführt, auch siınd
naheliegende Übertreibungen vermieden: Der ert. findet keinen efallen dem
Aus ruck „Marıa Miterlöserin“ (178 £3; auch versucht C die Mitwirkung Marıens

Erlösungswerk mehr auf die grundlegende Erlösung bei der Menschwerdung
auf seine un: diesubjektive Erlösung durch Interzession einzuschränken,
Ausführungen ber das Priestertum der Gottesmutter sınd sehr vorsichtig gehalten
(183 X Der große Abschnitt behandelt Marıa als Multter des Hauptes und Mutter
der Glieder mystischen Leibe Christi Hıer 1St bedeutsamsten das

Kap Marıa Herz des mystischen Leibes, weıl S1e Mutter Kırche 1St SO  ’
während das nächste Kap „Marienverehrung Miıttel des Heiles un: Zeichen der
Auserwählung“ In eLtwa den Rahmen des Ganzen ‚prengt, obschon die
zurückhaltende Art der Darstellung den unbefangenen Leser leicht für sıch
gewınnen und auch überzeugen kann. Am Schluß folgen die Register für die
Schriftstellen, päpstlichen Urkunden, patrıstische Zeugnisse, Konzilıen und
Theologen bis Z 7 weıten Vatikanum: 401—463) SOW1e eın eingehendes Verzeichnis
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